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E i n l a d u n g 
 
Hiermit lade ich Sie zu der am  
 
 

Dienstag, 5. Dezember 2017, 17:00 Uhr, 
 
 

im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Xanten, Karthaus 2, 46509 Xanten, stattfindenden 
Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Umwelt ein. 
 
Tagesordnung: 
 
 
A. Öffentlicher Teil Drucksache Nr. 
 
1 Eröffnung der Sitzung durch den Ausschussvorsitzenden  
   
2 Genehmigung der Niederschrift vom 10.10.2017  
   
3 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner gemäß § 28 Abs. 8 

i.V.m. § 19 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Xanten 
 

   
4 Bericht gem. § 1 Abs. 5 der Geschäftsordnung über gefasste 

Beschlüsse  der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Planung am  
10.10.2017 

St 14/1160 

   
5 Zulassung von Sachverständigen gem. § 58 Abs. 3 GO NRW zu den 

Tagesordnungspunkten 7, 8, 9 und 10 
 

   
6 Anträge gemäß § 6 der Hauptsatzung der Stadt Xanten, soweit sie im 

öffentlichen Teil zu behandeln sind: 
 

   
6.1 Antrag einer Bürgerin, eingegangen am 08.09.2017, zur Beleuchtung 

der Bushaltestelle „Reithalle“ an der Willicher Straße/Dorsewald 
St 14/1121 

   
6.2 Bürgeranträge vom 09.10.2017 und vom 12.10.2017 zum Erhalt des 

Spielplatzes "Am Blauen Stein" 
St 14/1134 

   
7 Klimaschutzkonzept  

- Vorstellung durch das Planungsbüro - 
 

   
8 Ländliches Wegenetzkonzept für die Stadt Xanten 

hier: Beschluss über die Annahme des Ländlichen Wegenetzkonzeptes 
für die Stadt Xanten 

St 14/1150 

   
9 Schloss Lüttingen  

- Vorstellung durch den Investor - 
 

   
10 Verkauf der ehemaligen Förderschule - Neubewertung der 

Nutzungskonzepte 
 

St 14/1157 
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11 Handlungskonzept Wohnen - Vorlage des Konzeptentwurfes zur  
Diskussion in den politischen Gremien 

St 14/1139 

   
12 Bebauungsplan Nr. 167, 3. Änderung " Wohnbebauung an der  

Lüttinger Straße" 
hier: Aufstellungsbeschluss, Vorstellung der Planung und Beschluss 
über die Beteiligungsverfahren 

St 14/1138 

   
13 Einführung der Biotonne -Zwischenbilanz- St 14/1155 
   
14 Fortführung des CarSharing-Projektes mit Elektrofahrzeugen St 14/1144 
   
15 Eintragung in die Denkmalliste der Stadt Xanten gemäß § 3 DSchG 

NRW 
- vorsorglich - 

 

   
16 Erteilung der Erlaubnis zur Entfernung von Bäumen gemäß § 6 der 

Baumschutzsatzung der Stadt Xanten 
 

   
16.1 Entfernung von Bäumen; hier: Entfernung von zwei Schwarzerlen und 

einem Bergahorn im Bereich der Strandbadelandschaft des FZX in 
Wardt 

St 14/1151 

   
16.2 Entfernung eines Baumes; hier: Entfernung eines Ahornbaumes für die 

Errichtung einer Querungshilfe an der Straße Am Meerend 
(Strandbadeingang) 

St 14/1152 

   
17 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Xanten, 

soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind: 
 

   
17.1 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, hier eingegangen am 

13.11.2017, zu Baumfällungen im Stadtgebiet  
St 14/1149 

   
18 Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung, soweit sie in öffentlicher 

Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
19 Fragen von Ausschussmitgliedern gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 

soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
20 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 

soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
 
 
B. Nichtöffentlicher Teil Drucksache Nr. 
 
1 Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung, soweit sie in 

nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
2 Fragen von Ausschussmitgliedern gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 

soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
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3 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 
soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 

 

  
Xanten, 21.11.2017 
 
gez. Bours 
Ausschussvorsitzender 
 
 
 

E i n l a d u n g 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
hiermit lade ich Sie zu der Sitzung des Inklusionsbeirates ein.  
 
Diese findet statt am  
 
  

Mittwoch, 06. Dezember 2017, 17:00 Uhr, 
 

 
 
im Rathaus Xanten, Altbau, Zimmer 114, im 1. Obergeschoss.  
 
 
Tagesordnung: 
 
 
1   Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden 
 
2   Genehmigung der Niederschrift vom 11.10.2017 
  
3   Einrichtung einer Umlaufsperre Steingensstraße/Ecke Alleenradweg – gibt es schon  
     einen Termin der Aufstellung? 
     
4   Sanierung historischer Stadtkern  
     hier: barrierefreier Streifen Bahnhofstraße/Westwall 
  
5   Bericht über barrierefreien Eingang in den Dom 
 
6   Versetzung des Geländers an dem Treppenabgang Behinderten-WC auf dem Markt 
 
7   Verschiedenes 
 
Xanten, 21.11.2017 
       
  
gez. Diamant  
Vorsitzender 
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E i n l a d u n g 
 
Hiermit lade ich Sie zu der am  
 
 

Donnerstag, 7. Dezember 2017, 17:00 Uhr, 
 
 

im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Xanten, Karthaus 2, 46509 Xanten, stattfindenden 
Sitzung des Hauptausschusses ein. 
 
Tagesordnung: 
 
 
A. Öffentlicher Teil Drucksache Nr. 
 
1 Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister  
   
2 Genehmigung der Niederschrift vom 12.10.2017  
   
3 Berichterstattung gemäß § 1 Absatz 5 der Geschäftsordnung über 

gefasste Beschlüsse 
St 14/1147 

   
4 Anträge gemäß § 6 der Hauptsatzung der Stadt Xanten, soweit sie im 

öffentlichen Teil zu behandeln sind: 
 

   
4.1 Antrag einer Bürgerin, eingegangen am 08.09.2017, zur Beleuchtung 

der Bushaltestelle „Reithalle“ an der Willicher Straße/Dorsewald 
St 14/1121 

   
4.2 Bürgerantrag der Frau Vera Koppers-Dams vom 10.10.2017 auf 

Entfernung des Verkehrszeichens "Fahrradstraße" auf dem Rheindamm 
in Xanten-Vynen 

St 14/1131 

   
4.3 Antrag der Jungen Liberalen auf Einführung und Nummerierung von 

Notrufbänken 
St 14/1135 

   
4.4 Antrag des CDU-Ortsverbandes Vynen-Obermörmter vom 04.09.2017 

auf Errichtung von Mitfahrerbänken 
St 14/1140 

   
5 Satzung zur 7. Änderung der Satzung über Erlaubnisse und Gebühren 

für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen - Sondernutzungssatzung 
- im Bereich Wahlwerbung 

St 14/1146 

   
6 Satzung zur 11. Änderung der Satzung der Stadt Xanten über die 

Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 
St 14/1130 

   
7 Satzung zur 18. Änderung der Gebührensatzung für die öffentliche 

Abfallentsorgung in der Stadt Xanten 
St 14/1142 

   
8 Gebührenbedarfsberechnung über die Abwälzung der von der Stadt 

Xanten in den Haushaltsjahren 2018, 2019, 2020 an den Wasser- und 
Bodenverband Veen zu entrichtenden Umlagen für die 
Gewässerunterhaltung  
 

St 14/1127 
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9 Kündigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 28.03.2012 über 
die Wahrnehmung von Aufgaben der Wohngeldstelle Alpen durch die 
Wohngeldstelle Xanten seitens der Gemeinde Alpen mit Wirkung zum 
31.12.2017  

St 14/1124 

   
10 Verlängerung des Konzessionsvertrages mit der KWW GmbH - 

Kommunales Wasserwerk bis zum 31.12.2032 
St 14/1125 

   
11 Rücknahme des generellen Verzichts auf die Ausübung des 

Vorkaufsrechts gem. § 28 Abs. 5 BauGB in den Gemarkungen 
Obermörmter, Vynen, Marienbaum und Birten 

St 14/1158 

   
12 Bericht der Verwaltung zur Entwicklung des Themas "Lkw-Verkehr" auf 

dem Holzweg, der Poststraße sowie der Bahnhofstraße  
St 14/1132 

   
13 Wegweisende Beschilderung zum Archäologischen Park Xanten (APX) 

hier: Umsetzung eines neuen Wegweisungssystems 
 

St 14/1076 

14 Ländliches Wegenetzkonzept für die Stadt Xanten 
hier: Beschluss über die Annahme des Ländlichen Wegenetzkonzeptes 
für die Stadt Xanten 

St 14/1150 

   
15 Kommunalinvestitionsfördergesetz: Sachstandsbericht und Beschluss 

über weitere Maßnahmen 
St 14/1154 

   
16 Entwicklung Haushalt für den Bereich Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz (Zeitraum 2016 bis 09.11.2017); 
Ergänzung zur Drucksache St 14/1092 

St 14/1133 

   
17 Zuschuss zum Anbau/Erweiterung an der katholischen 

Kindertageseinrichtung St. Viktor Xanten zur Einrichtung einer 3. Gruppe  
St 14/1126 

   
18 Fortführung des CarSharing-Projektes mit Elektrofahrzeugen St 14/1144 
   
19 Kriterien für die Gewährung von Zuschüssen aus dem Programm  

"Umfeldgestaltung in den Ortschaften" 
St 14/1141 

   
20 Neubesetzung von Ausschüssen St 14/1145 
   
21 Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung, soweit sie in öffentlicher 

Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
22 Fragen von Ausschussmitgliedern gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 

soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
23 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 

soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
 
 
B. Nichtöffentlicher Teil Drucksache Nr. 
 
1 Genehmigung der Niederschrift vom 12.10.2017  
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2 Berichterstattung gemäß § 1 Absatz 5 der Geschäftsordnung über  
gefasste Beschlüsse 

St 14/1148 

  
3 Vergabe von Aufträgen  
  
3.1 Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die 

Kinderfeuerwehr der Stadt Xanten; Förderung durch das Land 
Nordrhein-Westfalen 

St 14/1137 

  
4 Grundstücksangelegenheiten  
  
4.1 Weitervermietung Gaststätte Restaurant Einstein 

hier: Genehmigung eines Dringlichkeitsbeschlusses 
St 14/1123 

  
4.2 Verkauf eines Grundstücks Gemarkung Xanten, Flur 7,  

ehem. Förderschule 
St 14/1156 

  
4.3 Weitere Nutzung der ehemaligen Bürgermeisterei Wardt St 14/1153 
  
4.4 Verkauf einer Waldfläche aus dem Flurstück Gemarkung Wardt, Flur 20 St 14/1159 
  
5 Veranstaltungen im Stadtgebiet St 14/1136 
  
6 Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung, soweit sie in 

nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
7 Fragen von Ausschussmitgliedern gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 

soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
8 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 

soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
Xanten, 21.11.2017 
 
gez. Görtz 
Bürgermeister 
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a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) 
 Name Dienstleistungsbetriebe der Stadt Xanten vertreten durch die KoPart eG 

 Straße Karthaus 2 

 PLZ, Ort 46509 Xanten 

 Telefon +49 21143077234 Fax  

 E-Mail gottmann@kopart.de Internet  

   
b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A 

 Vergabenummer X-DBX-2017-0036 

   
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen 
  
 � Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt. 
 � Vergabeunterlagen werden auch elektronisch zur Verfügung gestellt. 
 � Es werden elektronische Angebote akzeptiert. 

  

� ohne elektronische Signatur Textform 
� mit fortgeschrittener elektronischer Signatur 
� mit qualifizierter elektronischer Signatur 
� schriftlicher Mantelbogen und elektronische Angebotsdatei  

 � kein elektronisches Vergabeverfahren 
   
d) Art des Auftrags  

 � Ausführung von Bauleistungen 

 � Planung und Ausführung von Bauleistungen  

 � Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession) 

e) Ort der Ausführung  
 Heinrich-Lensing-Str. 3 in 46509 Xanten 

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose 

 

Art der Leistung: Die im Folgenden ausgeschriebenen Arbeiten umfassen in fertiger Ausführung: 
- die Dämmung der Außenwandflächen mit Mineralwolle mit Verdübelung, 
- die Dämmung des Spritzwasserbereiches mit Sockeldämmung, 
- das Anarbeiten der Dämmung an Entwässerungsrohre und Herstellung von   
Revisionsöffnungen, 
- eine Flächenarmierung mit Ausgleichsschicht, 
- das Herstellen einer Fassadenbekleidung aus Glasmosaik, 
- das Herstellen eines farbigen Oberputzes als gefilzten Haftputz. 
Umfang der Leistung: Dämmung, Flächenarmierung, Herstellen einer Fassadenbekleidung 
 

 
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen 

gefordert werden 
 Zweck der baulichen Anlage  

 Zweck des Auftrags  

h) Aufteilung in Lose � nein  

 ja, Angebote sind möglich � nur für ein Los 
  � für ein oder mehrere Lose 
  � nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 
 (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) 
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i) Ausführungsfristen  

 Beginn der Ausführung:  26.03.2018 

 
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
  

01.06.2018 

 weitere Fristen:   

j) Nebenangebote    

 � zugelassen 
 � nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen 
 � nicht zugelassen 

k)  Anforderung der Vergabeunterlagen  

 Bis 03.01.2018 11:00 

 

Bei: ELEKTRONISCHE FORM DER VERGABEUNTERLAGEN: Die Vergabeunterlagen können kostenfrei 
unter www.deutsches-ausschreibungsblatt.de unter Angabe der Vergabenummer angefordert werden.  
 
Preis für die elektronische Vergabeunterlage: 0 € 

l) Kosten für die Übersendung der Vergabeunterlagen in Papierform 

 Die Vergabeunterlagen werden lediglich elektronisch bereit gestellt. 

o) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind 

 
 
KoPart eG 
Kaiserswertherstraße 199-201 
40474 Düsseldorf 

p) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch 
 

q) 
Ablauf der 
Angebotsfrist am 03.01.2018 um 11:00 Uhr  

   

 Eröffnungstermin am 03.01.2018 um 11:00 Uhr  
 Ort  

 
KoPart eG  , Kaiserswertherstraße 199-201, 40474 Düsseldorf, Deutschland 
Zimmer: 3.03 

  

 Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen 

 Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter 

r) geforderte Sicherheiten  

s) 

Wesentliche Finanzierungs- und 
Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die 
maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten 
sind 

 

t) 
Rechtsform der/Anforderung an 
Bietergemeinschaften 

 

u) Nachweise zur Eignung 

 

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des 
Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz 
von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind 
oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. 
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem 
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Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von 
Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese 
abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der 
diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. 
(Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.  
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der 
Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur 
Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die 
nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache 
beizufügen. 
 

 Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ ist erhältlich 

 
Siehe Vergabeunterlagen 
 

 Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 
VOB/A zu machen:  

 

Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten 3 abgeschlossenen 
Geschäftsjahre, soweit er mindestens ein Viertel des geschätzten Auftragswertes erreicht und 
Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss 
des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen,  
 
Nur für Bieter ohne Subunternehmer: Vergleichbare Referenzen aus den letzten fünf 
abgeschlossenen Geschäftsjahren, die die Erfahrung im Verlegen von WDVS in Verbindung mit 
Glasmosaik oder ähnlichen Materialien nachweisen. 
Angaben:  - Kontakt des Herstellers 
              - Kontakt des Bauherrn 
              - Kontakt des Architekten 
                         - Art und Umfang der Leistung 
             - Ausführungszeitraum 
 
Umfang: mindestens 1 Referenz eines Objektes, das mit dem Umfang der vorliegend zu 
erbringenden Leistung vergleichbar ist.  
 
Nur für Bieter mit Subunternehmer: Soweit für das Verlegen des Glasmosaiks ein 
Subunternehmer beauftragt werden soll, gilt hinsichtlich des Umfangs der Referenz folgendes: 
Referenz des Bieters: vergleichbare Referenzen aus den letzten fünf abgeschlossenen 
Geschäftsjahren, die die Erfahrung im Verlegen von WDVS nachweisen  
Angaben:  - Kontakt des Herstellers 
             - Kontakt des Bauherrn 
             - Kontakt des Architekten 
             - Art und Umfang der Leistung 
             - Ausführungszeitraum 
 
Umfang: mindestens 1 Referenz eines Objektes, das mit dem Umfang der vorliegend zu 
erbringenden Leistung vergleichbar ist.  
 
Referenz des Subunternehmers: Vergleichbare Referenzen aus den letzten fünf 
abgeschlossenen Geschäftsjahren, die die Erfahrung im Verlegen von WDVS in Verbindung mit 
Glasmosaik oder ähnlichen Materialien nachweisen. Die Referenz darf nicht älter als fünf Jahre 
alt sein. 
Angaben:  - Kontakt des Herstellers 
             - Kontakt des Bauherrn 
             - Kontakt des Architekten 
                         - Art und Umfang der Leistung 
             - Ausführungszeitraum 
 
Umfang: mindestens 1 Referenz eines Objektes, das mit dem Umfang der vorliegend zu 
erbringenden Leistung vergleichbar ist.  
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Angaben, ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbar gesetzlich geregeltes Verfahren 
eröffnet oder die Öffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt 
wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, 
 
Angaben, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Angaben sowie der Beiträge zur 
gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde,  
 
Angaben, dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat.  
 
Erklärung darüber, dass das Angebot ohne Preisabsprache zustande gekommen ist, 
 
Erklärung zur Korruptionsverhütung 

  

v) Ablauf der Bindefrist 02.02.2018 

w) Nachprüfung behaupteter Verstöße 
 Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A) 

 Vergabestelle Der Landrat Kreis Wesel, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel 
 
 

 
Bekanntmachung 

 
Gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621/SGV. NRW. 202), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 03.02.2015 (GV. NRW. S. 204), weise ich darauf hin, dass die  
 
Bekanntmachung über die Kündigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen 
der Stadt Xanten und der Gemeinde Alpen über die Wahrnehmung von Aufgaben der 
Wohngeldstelle Alpen durch die Wohngeldstelle Xanten vom 28.03.2012  
 
im Amtsblatt des Kreises Wesel Nr. 48, 42. Jahrgang, am 17.11.2017 veröffentlicht worden ist. 
 
Xanten, 24.11.2017 
 
gez. Thomas Görtz 
Bürgermeister 

Bekanntmachung 
 
Gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621/SGV. NRW. 202), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 03.02.2015 (GV. NRW. S. 204), weise ich darauf hin, dass die  
 
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Sonsbeck und der Stadt 
Xanten über die gemeinsame Realisierung einer Waldausgleichsmaßnahme im Zuge der 
Maßnahme „Alleenradweg Boxteler Bahn“ 
 
mit der Genehmigung des Landrates des Kreises Wesel als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde vom 17.11.2017 im Amtsblatt des Kreises Wesel Nr. 49, 42. Jahrgang, 
am 22.11.2017 veröffentlicht worden ist. 
 
Xanten, 23.11.2017 
 
gez. Thomas Görtz 
Bürgermeister 


